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1. Vorbemerkungen

Der australische Philosoph David S. Oder-
berg, der vor einiger Zeit unter die 50 ein-
flussreichsten zeitgenössischen Philosophen 
gewählt wurde1, schrieb 2002 einen Aufsatz 
mit dem Titel „Why Abortion Isn't Impor-
tant“.2 Sein Anliegen war jedoch nicht, die-
ses Thema zu einem unwichtigen Neben-
schauplatz zu erklären, sondern den Blick 
bewusst auf das „große Bild“ zu lenken. Er 
möchte darauf hinweisen, dass dies nur ein 
Teilbereich grundlegender ethischer Frage-
stellungen ist und es letztendlich konkurrie-
rende ethische Systeme, Wertvorstellungen 
und auch philosophische Grundprinzipien 
sind, die in der Kontroverse um diese ver-
schiedenen zentralen Fragen aufeinander-
treffen. Unsere Gesellschaft diagnostiziert 
er als zunehmend egozentrisch; Selbstver-
wirklichung, körperliche Perfektion und 
Hedonismus seien für viele Menschen das 
Endziel. Ihr stellt er als Gegenthese eine Ge-
sellschaft gegenüber, in der die genetische 
Untersuchung auf körperliche oder geistige 
Einschränkungen nicht nur als moralisch 
empörend, sondern einfach als absurd und 
undenkbar angesehen würde.

Ein solches Umdenken scheint aktuell je-
doch in weiter Ferne zu liegen. Inzwischen 
sind wir an einem Punkt angekommen, an 
dem ein Schwangerschaftsabbruch von der 
großen Mehrheit der Bevölkerung in Euro-
pa, den USA und vielen anderen Ländern 
zunehmend sogar als ein spezifisches Men-
schenrecht angesehen wird. Dabei ist unver-
kennbar, dass sowohl Verfechter als auch 
Gegner eines Rechts auf Abtreibung der 
festen Überzeugung sind, als Anwälte der 
Menschenrechte aufzutreten und für eine 
gute Sache zu kämpfen.

Der oberste Gerichtshof der Vereinig-
ten Staaten von Amerika hat zwar dieses 
dort bereits seit fünf Jahrzehnten verbrief-
te „Recht auf Abtreibung“ am 24.06.2022 
als nicht verfassungsgemäß eingestuft und 
folglich aufgehoben.3 Dies war jedoch nicht 

Wir sind an einem Punkt angekommen, 
an dem ein Schwangerschaftsabbruch 
von der großen Mehrheit der Bevölkerung 
in Europa, den USA und vielen anderen 
Ländern zunehmend als ein spezifisches 
Menschenrecht angesehen wird. Dabei ist 
unverkennbar, dass sowohl Verfechter als 
auch Gegner eines Rechts auf Abtreibung 
der festen Überzeugung sind, als Anwälte 
der Menschenrechte aufzutreten und für 
eine gute Sache zu kämpfen.

primär einem gesellschaftlichen Umdenken 
geschuldet, auch wenn ein solches Umden-
ken in den letzten zwei Jahrzehnten sicher 
in größerem Maße als in anderen westlichen 
Ländern stattgefunden hat, sondern der un-
haltbaren Begründung des ursprünglichen 
Urteils. Auf dessen verfassungsrechtliche 
Substanzlosigkeit hat beispielsweise bereits 
1973, im Jahr der Urteilsverkündung, John 
Hart Ely, ein amerikanischer Rechtsexper-
te und Verfechter der Legalisierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen, hingewiesen:

„Dennoch ist [Roe] eine sehr schlechte 
Entscheidung. Nicht, weil sie den Gerichts-
hof spürbar schwächen wird – das wird sie 
nicht; und nicht, weil sie meiner Vorstellung 
von Fortschritt widerspricht oder, was die 
Beweise nahelegen, dem Fortschreiten der 
Gesellschaft – das tut sie nicht. Sie ist schlecht, 
weil sie schlechtes Verfassungsrecht ist, oder 
besser gesagt, weil sie kein Verfassungsrecht 
ist und so gut wie kein Bewusstsein einer 
Verpflichtung erkennen lässt, wenigstens 
den Versuch einer verfassungsgemäßen Be-
gründung zu unternehmen.“4

Wie gegensätzlich die Auffassungen bei 
dieser Fragestellung nach wie vor sind, zeigt 
sich besonders an weiteren aktuellen Ent-
wicklungen. Beispielsweise wurde am sel-
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ben Tag, an dem in den USA die Aufhebung 
dieses Urteils in Kraft trat, in Deutschland 
das Werbeverbot für Abtreibungen aufge-
hoben.5 Zudem wollen die Abgeordneten 
des EU-Parlaments, nicht zuletzt als Reak-
tion auf das Urteil in den USA, eben dieses 
„Recht auf eine sichere und legale Abtrei-
bung“ sogar in die Grundrechtecharta der 
Europäischen Union aufnehmen.6 

Hält man Schwangerschaftsabbrüche da-
her grundsätzlich für unzulässig, hat man 
– zumindest hier in der Bundesrepublik 
Deutschland sowie in vielen anderen euro-
päischen Staaten – mittlerweile eine rote Li-
nie überschritten. Wer sich öffentlich derart 
äußert, wird ungeachtet seiner Gründe oft 
umgehend mit Zuschreibungen wie (religi-
öser) Fundamentalist, Extremist sowie Un-
terdrücker oder Verächter von Frauen belegt 
und zusätzlich anhand des Prinzips „Schuld 
durch Assoziation“ zumindest in die Nähe 
des rechten Spektrums gerückt. Viele Medi-
en tragen zu diesem Klima zudem dadurch 
bei, dass deren Berichterstattung, sofern sie 
überhaupt erfolgt, oft tendenziös und un-
ausgewogen ist. Es werden z. B. immer wie-
der gezielt medial unerfahrene und teilwei-
se sicher auch eigenwillige Vertreter dieser 
Position in die Öffentlichkeit gerückt und 
durch provokative Fragen der Lächerlich-
keit preisgegeben.7 Dies scheint mir bedau-
erlicherweise das Niveau zu sein, auf dem 
sich die gesellschaftliche Diskussion oftmals 
befindet.

Das Thema ist emotional und ideolo-
gisch so aufgeladen, dass ein sachlicher 
Diskurs kaum mehr möglich erscheint. Die 
Kontroverse ist zudem durch ethische, psy-
chologische und vor allem auch emotionale 
Faktoren so vielschichtig und komplex, dass 
man kaum alle Aspekte angemessen behan-
deln kann. Die argumentative Klärung der 
ethischen Fragen halte ich jedoch für eine 
notwendige Voraussetzung und damit trotz 
der genannten Schwierigkeiten für unab-
dingbar, um die anderen genannten Fakto-
ren in diesem Zusammenhang richtig ein-
ordnen zu können.

Mein zentrales Anliegen in diesem Buch 
ist daher, die Frage nach dem Lebensrecht 

ungeborener Menschen losgelöst von an-
deren ethischen Belangen, die keinen un-
mittelbaren Bezug zur Fragestellung haben, 
argumentativ zu durchdenken. Das ist not-
wendig und wichtig, weil dies unbestreitbar 
signifikante Konsequenzen hat, die auch 
weit über die Frage nach der Zulässigkeit 
eines Schwangerschaftsabbruchs hinausrei-
chen. Was genau ich unter dem Sachverhalt 
eines Schwangerschaftsabbruchs verstehe 
und welche Konzepte ich dabei impliziere, 
werde ich in meinem Argument im 2. Ka-
pitel konkretisieren. Dabei ist es mir nicht 
nur wichtig darzulegen, welche Argumen-
te meiner Sichtweise zu Grunde liegen und 
diese gegen Einwände zu verteidigen. Ich 
möchte vor allem auch gegensätzliche Po-
sitionen nach bestem Wissen so wohlwol-
lend und stark wie möglich darstellen sowie 
angemessen kritisieren. Denn nur wenn es 
gelingt, überzeugend zu vermitteln, dass 
man die Sichtweise und Argumente Anders-
denkender versteht und Kritik daran nach-
vollziehbar begründen kann, werden diese 
meiner Erfahrung nach dazu bereit sein, sich 
ernsthaft mit von ihrem Standpunkt abwei-
chenden Argumenten auseinanderzusetzen. 
Wenn mir der Leser dieser Abhandlung da-
her eine solche Herangehensweise beschei-
nigen kann, ist aus meiner Sicht bereits viel 
gewonnen. Es ist jedenfalls mein Wunsch, 
dass jeder Leser zumindest anerkennen 
kann, dass es gewichtige Gründe für die von 
mir vertretene Position gibt und wir unab-
hängig davon, zu welcher Schlussfolgerung 
der Einzelne am Ende gelangt, einen klaren 
Blick auf die hier diskutierte zentrale Fra-
gestellung und die möglichen Antworten 
erhalten.

Auch der Wortwahl kommt bei diesem 
kontroversen Thema eine wichtige Bedeu-
tung zu. Um diesem Sachverhalt Rechnung 

Mein zentrales Anliegen in diesem Buch 
ist, die Frage nach dem Lebensrecht 
ungeborener Menschen losgelöst von 
anderen ethischen Belangen, die keinen 
unmittelbaren Bezug zur Fragestellung 
haben, argumentativ zu durchdenken.
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zu tragen, werde ich in der nachfolgenden 
Diskussion dem aktuellen Sprachgebrauch 
folgend sowohl den Begriff „Schwanger-
schaftsabbruch“, als auch den Ausdruck 
„Abtreibung“ verwenden und, sofern im 
Kontext keine spezifischere Bezeichnung 
wie „Zygote“, „Embryo“, „Fötus“ etc. not-
wendig ist, allgemein von „ungeborenen 
Menschen“ sprechen. Um die gegenteiligen 
Standpunkte möglichst treffend zu charak-
terisieren, werde ich außerdem auf populä-
re, aber inhaltlich unspezifische und emo-
tional aufgeladene Begriffe wie „Pro-Life“ 
oder „Pro-Choice“ verzichten und die an 
der Debatte beteiligten Personen stattdessen 
jeweils als „Verfechter“ und „Gegner“ eines 
Rechts auf Abtreibung bezeichnen. 

1.1  Anmerkungen zu angrenzenden 
Fragestellungen

Wie bereits erwähnt, ergeben sich im Rah-
men dieser Debatte viele weitere Themen-
komplexe, die selbstverständlich ebenfalls 
ihre Berechtigung haben, aber mit der Frage 
nach dem Lebensrecht ungeborener Men-
schen nicht direkt in Verbindung stehen. 
Diese zusätzlichen Fragestellungen möchte 
ich daher bewusst aus der nachfolgenden 
Diskussion ausklammern, jedoch an dieser 
Stelle zumindest kurz einige mir wichtig er-
scheinende Punkte adressieren.

Mein Ziel ist ausdrücklich nicht, die 
politische Debatte anzuheizen oder irgend-
jemanden persönlich anzugreifen. Insbe-
sondere ist es nicht meine Absicht, Frauen, 
die aufgrund einer Notlage oder äußerem 
Druck einen Schwangerschaftsabbruch ha-
ben durchführen lassen, zu stigmatisieren 
oder zu verurteilen. Auch wenn diese Um-
stände an der grundsätzlichen moralischen 
Bewertung eines Schwangerschaftsabbruchs 

nichts ändern, ist die Frage nach der subjek-
tiven Verantwortlichkeit und Schuldfähig-
keit – eine Frage, die sich natürlich nur stellt, 
wenn man einen Schwangerschaftsabbruch 
als unzulässig ansieht – im Einzelfall oft sehr 
viel komplexer und schwieriger zu beant-
worten. Welches Wissen hatte die Frau über 
den Sachverhalt einer Schwangerschaft und 
den Abbruch? Welche Unterstützung hat 
sie im privaten Umfeld und von der Gesell-
schaft erhalten? Welchen Einfluss hatten der 
Vater und das direkte Umfeld, Personen in 
Beratungsstellen sowie diejenige Person, die 
den Schwangerschaftsabbruch durchgeführt 
hat? Dies sind alles wichtige Fragen, deren 
Beantwortung in diesem Zusammenhang 
eine wichtige Rolle spielt.

Ich habe zudem keinen Zweifel daran, 
dass eine Vielzahl derjenigen, die einen 
Schwangerschaftsabbruch für gerechtfer-
tigt halten, diese Position aufgrund von 
aus ihrer Sicht überzeugenden Gründen 
vertreten und dabei maßgeblich das kör-
perliche und seelische Wohl von meist un-
gewollt schwangeren Frauen – vor allem in 
medizinisch oder sozial schwierigen Situa-
tionen – im Blick haben. Ich möchte daher 
an dieser Stelle betonen, dass die Situation 
betroffener Frauen ebenso ernst zu nehmen 
ist wie der Schutz ihrer ungeborenen Kin-
der. Die psychische sowie physische Ge-
sundheit der Mutter, sowohl vor als auch 
nach der Geburt, ist nicht weniger wichtig 
als die ihres heranwachsenden Kindes. Al-
lein ein Verbot von Abtreibungen wird so-
mit sicher keine Lösung für die vielfältigen 
zu Grunde liegenden Probleme in diesem 
Zusammenhang sein. Es braucht unbezwei-
felbar ebenso unbürokratisch zugängliche 
und flächendeckend verfügbare Hilfsange-
bote, die verlässliche Perspektiven sowohl 
für die Zukunft betroffener Frauen als auch 
für ihre Kinder bieten. Die von mir in die-
ser Abhandlung vertretene These ist daher, 
dass die Schutzrechte von Mutter und Kind 
gleichberechtigt sind und nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden dürfen. 

In diesem Zusammenhang wird von 
Verfechtern eines Rechts auf Abtreibung oft 
eingewandt, dass ein Verbot von Abtreibun-

Die psychische sowie physische 
Gesundheit der Mutter, sowohl vor als auch 
nach der Geburt, ist nicht weniger wichtig 
als die ihres heranwachsenden Kindes. 
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gen die tatsächliche Zahl an Abtreibungen 
ohnehin nicht reduzieren würde. Stattdes-
sen würde durch die Inanspruchnahme von 
illegalen und „unsicheren“ Abtreibungen 
nur die Sterblichkeitsrate von ungewollt 
schwangeren Frauen ansteigen. Zudem 
würden diejenigen Frauen, die ihr Kind auf-
grund eines Abtreibungsverbots oder einer 
verpassten gesetzlich geregelten Frist trotz-
dem austragen, in der Folge häufiger unter 
psychischen Problemen leiden als jene, de-
nen eine Abtreibung gewährt wurde. Das 
Problem hierbei ist jedoch nicht nur, dass 
die Erhebung zuverlässiger und aussage-
kräftiger Daten zu diesen Fragestellungen 
mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, 
sondern dass die verfügbaren Daten sogar 
das Gegenteil nahezulegen scheinen.

Der Arzt und Philosoph Calum Miller 
hat dazu mehrere Studien ausgewertet und 
kommt dabei zu den nachfolgenden Ergeb-
nissen8: In wohlhabenden Ländern mit einer 
Gesetzgebung, die Schwangerschaftsabbrü-
che stark einschränkt oder verbietet, gibt 
es tatsächlich nur sehr wenige Todesfälle, 
die auf einen illegalen Schwangerschafts-
abbruch zurückgeführt werden können. In 
Malta, einem der wenigen Länder, in dem 
eine Abtreibung ohne eine kriminelle oder 
schwerwiegende medizinische Indikation 
komplett verboten ist, gab es seit 2011 kei-
ne einzige Todesursache in diesem Zusam-
menhang9, und Polen, ebenfalls ein Land 
mit einem sehr restriktiven Abtreibungs-
gesetz, hat eine der niedrigsten Mütter-
sterblichkeitsraten der Welt.10 In weniger 
wohlhabenden Ländern mit liberalen Ab-
treibungsgesetzen gibt es hingegen viele To-
desfälle durch Abtreibungen (z. B. Ruanda, 
Äthiopien oder Ghana). Wenn Abtreibung 
legalisiert wird, bleiben nach der aktuel-
len Datenlage zudem zunächst sowohl die 
Müttersterblichkeit als auch die Sterblich-
keit durch Schwangerschaftsabbrüche fast 
immer unverändert. Tatsächlich hat die 
Legalisierung in den meisten Ländern, in 
denen Studien zur Legalisierung durch-
geführt wurden, nicht zu einem Rückgang 
der illegalen Abtreibungen geführt. Sie hat 
meist lediglich zu einem Anstieg der lega-

len Abtreibungen bei Frauen geführt, die 
andernfalls nicht abgetrieben hätten. In eini-
gen wenigen Fällen stiegen Mortalität und 
Morbidität nach der Liberalisierung der 
Abtreibungsgesetze sogar an (beispielswei-
se war dies in den Niederlanden, Ruanda 
und Äthiopien der Fall). In Ländern, in de-
nen ein Schwangerschaftsabbruch verboten 
ist, geht hingegen sowohl die Mütter- als 
auch die Abtreibungssterblichkeit allmäh-
lich zurück.11 Insgesamt legen die Daten 
damit nahe, dass die Sterblichkeit von Frau-
en nach einem Schwangerschaftsabbruch 
oder bei Schwangerschaftskomplikationen 
nicht vom rechtlichen Status des Abbruchs 
abhängt, sondern von der Qualität der ge-
burtshilflichen Notfallversorgung.

Ebenso gibt es eine Studie, die zu dem 
Ergebnis kommt, dass die große Mehrheit 
der Frauen, denen eine Abtreibung aus 
rechtlichen Gründen verweigert wurde, das 
Kind bis zum Ende austrug und keine ille-
gale Abtreibung vornehmen ließ.12 Diana 
Greene Foster, eine Verfechterin des Rechts 
auf Abtreibung sowie Mitautorin der ge-
nannten Studie sowie Hauptautorin der po-
pulären, aber methodisch sehr umstrittenen 
Turnaway-Studie13, weist ebenfalls darauf 
hin, dass es falsch ist zu behaupten, dass ein 
Abtreibungsverbot die Zahl der Abbrüche 
nicht reduzieren würde.14 Davon abgese-
hen zeigt auch die Erfahrung in anderen Be-
reichen, dass nicht eine Freigabe, sondern 
ein Verbot effektiver zu einem Rückgang 
eines bestimmten Verhaltens führt, weil es 
das Unrechtsbewusstsein schärft und viele 
Bürger aus Prinzip eher weniger geneigt 
sind, gegen ein Gesetz zu verstoßen, wenn 
damit entsprechende Sanktionen verbun-
den sind. 

Insgesamt legen die Daten nahe, dass 
die Sterblichkeit von Frauen nach einem 
Schwangerschaftsabbruch oder bei 
Schwangerschaftskomplikationen nicht 
vom rechtlichen Status des Abbruchs 
abhängt, sondern von der Qualität der 
geburtshilflichen Notfallversorgung.
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Darüber hinaus weist die Datenlage da-
rauf hin, dass Frauen, die abtreiben, keine 
bessere psychische Gesundheit aufweisen 
als jene, die eine ungewollte Schwanger-
schaft fortsetzen und austragen.15 Auf die-
sen Sachverhalt wird beispielsweise auch in 
den offiziellen Richtlinien des „Royal Col-
lege of Obstetricians and Gynaecologists“ 
hingewiesen. 

„Frauen, die ungewollt schwanger sind, 
sollten darüber informiert werden, dass 
sie nachweislich nicht mehr oder weniger 
wahrscheinlich unter negativen psychischen 
Folgen leiden, unabhängig davon, ob sie ei-
nen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
lassen oder die Schwangerschaft fortsetzen 
und austragen.“16

David M. Fergusson, Psychologe und 
ebenfalls Verfechter eines Rechts auf Abtrei-
bung, kommt nach Auswertung einer 30-jäh-
rigen Langzeitstudie sogar zu folgendem Er-
gebnis:

„In diesem Artikel haben wir anhand 
umfangreicher Daten […] die Zusammen-
hänge zwischen einer Reihe von Schwan-
gerschaftsausgängen (Schwangerschaftsab-
bruch, Schwangerschaftsverlust, ungewollte 
Schwangerschaft, die zu einer Lebendgeburt 
führte, und andere Lebendgeburten) und 
häufigen psychischen Erkrankungen wie 
Depressionen, Angstzuständen, Suizidalität 
und Substanzmissbrauchsstörungen unter-
sucht. Das wichtigste Ergebnis dieser Analy-
se ist, dass selbst nach umfassender Kontrol-
le für prospektiv und gleichzeitig gemessene 
Störfaktoren bei Frauen, die einen Schwan-
gerschaftsabbruch haben durchführen las-
sen, die Raten psychischer Probleme etwa 
30 % höher waren als bei anderen Frauen. 
Obwohl die Raten aller Formen von Störun-
gen bei Frauen, die einen Schwangerschafts-
abbruch erlebt hatten, höher waren, waren 
die am stärksten mit einem Schwanger-
schaftsabbruch assoziierten Erkrankungen 
Angststörungen und Substanzmissbrauchs-
störungen. Im Gegensatz dazu war kein 
anderer Ausgang einer Schwangerschaft 
(Fehlgeburt, Lebendgeburt nach einer unge-

wollten Schwangerschaft oder einer Schwan-
gerschaft mit anfänglicher negativer Reakti-
on und andere Lebendgeburten) durchweg 
mit einem signifikant erhöhten Risiko für 
psychische Probleme verbunden.“17

Tatsächlich wünschten sich selbst gemäß 
der umstrittenen Turnaway-Studie 96 % der 
Frauen, denen eine Abtreibung verweigert 
wurde, fünf Jahre nach der Geburt ihres Kin-
des nicht mehr, dass sie eine Abtreibung hät-
ten haben können (die restlichen 4 % waren 
sich diesbezüglich unsicher). Diese Gruppe 
ist damit sogar prozentual geringfügig grö-
ßer als die jener Frauen, die angaben, dass 
eine Abtreibung für sie die richtige Entschei-
dung war.18 Außerdem räumt auch Foster 
ein, dass die Verweigerung einer Abtreibung 
keine nachweisbaren negativen Auswirkun-
gen auf die psychische Gesundheit der Frau-
en hat.

„Das Austragen einer ungewollten 
Schwangerschaft bis zum Ende wurde nicht 
mit psychischen Schäden in Verbindung ge-
bracht. [...] Ich hatte erwartet, dass das Auf-
ziehen eines ungewollten Kindes mit De-
pressionen oder Angstzuständen verbunden 
sein könnte. Aber das entspricht nicht dem, 
was wir langfristig herausgefunden haben. 
[...] Frauen sind widerstandsfähig gegen-
über dieser Erfahrung [...], zumindest was 
ihre psychische Gesundheit betrifft. [...] Die 
Symptome von Depressionen und Angstzu-
ständen bei Frauen werden nach einer unge-
wollten Schwangerschaft langsam gelindert, 
unabhängig davon, ob die Schwangerschaft 
in einer Abtreibung oder einer Geburt endet. 
[…] Die meisten der abgewiesenen Frauen 
berichteten im Laufe der Zeit, dass sie froh 
waren, dass sie das Baby bekommen hat-
ten.“19

Doch selbst, wenn sich all diese For-
schungsergebnisse als unbegründet oder 
gar falsch herausstellen sollten und sich ein 
Verbot von Abtreibungen insgesamt tatsäch-
lich negativer auf die Gesundheit ungewollt 
schwangerer Frauen auswirken sollte als 
die Inanspruchnahme einer Abtreibung, 
räumen auch angesehene Verfechter eines 
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Rechts auf Abtreibung, wie beispielsweise 
die Philosophin Mary Anne Warren, un-
missverständlich und meiner Ansicht nach 
zu Recht ein, dass dieser Sachverhalt für die 
Debatte im Kern nicht entscheidend ist.

„Die Tatsache, dass die Einschränkung 
des Zugangs zu Abtreibungen tragische Ne-
benwirkungen hat, zeigt nicht, dass die Ein-
schränkungen ungerechtfertigt sind, da das 
vorsätzliche Töten einer unschuldigen Person 
[um das es sich aus Sicht der Gegner eines 
Rechts auf Abtreibung ja handelt, wie Warren 
selbstverständlich weiß; JG] unabhängig von 
den Folgen eines Verbots falsch ist.“20

Als letzten Punkt möchte ich noch einige 
Bemerkungen zu den Rechten von Frauen 
anfügen. Es steht für mich außer Frage, dass 
unsere Gesellschaft es Frauen und Männern 
gleichermaßen ermöglichen sollte, sich ent-
sprechend ihren Interessen und Begabun-
gen zu verwirklichen und sich zum Wohl 
der Gemeinschaft einzubringen. Dazu ge-
hört neben der Chancengleichheit bezüglich 
Bildung und Beruf in jedem Fall auch die 
gleiche Entlohnung für dieselbe Arbeit. Aus 
der biologischen Tatsache, dass nur Frauen 
schwanger werden können und eine Gesell-
schaft nur fortbestehen kann, wenn Frauen 
auch tatsächlich Kinder bekommen, folgt 
jedoch, dass viele Frauen einen nicht uner-
heblichen Teil ihrer Lebenszeit und Energie 
mit dieser Aufgabe verbringen. Die Siche-
rung der Geschlechtergerechtigkeit halten 
manche Verfechter eines Rechts auf Abtrei-
bung jedoch für ein solch hohes Gut, dass 
ihrer Ansicht nach ein Schwangerschaftsab-
bruch sogar unabhängig vom moralischen 
Status des ungeborenen Menschen erlaubt 
sein muss. Die Rechtswissenschaftlerin Kate 
Greas ley, selbst eine Verfechterin des Rechts 
auf Abtreibung bis zur Geburt, weist jedoch 
zu Recht darauf hin, dass bei Nichtbeach-
tung des moralischen Status des ungebore-
nen Menschen auch Infantizid, d. h. das Tö-
ten geborener Kinder, erlaubt sein müsste.

„Es ist nicht in erster Linie die Schwan-
gerschaft, sondern die Kindererziehung [Her-

vorhebung im Original], die Frauen sozial 
zu benachteiligen und ihre Unabhängigkeit 
vom Mann zu beschneiden droht. Deshalb 
behindern Gesetze, die die Tötung gebore-
ner Kinder in allen Altersstufen, in denen sie 
noch wesentlich abhängig sind, verbieten, 
ebenfalls die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, sofern Frauen sich ansonsten auf 
diese Weise emanzipieren könnten. Frauen 
könnten wahrscheinlich eine bessere Gleich-
stellung mit Männern erreichen, wenn sie 
ihre geborenen Kinder jederzeit töten lassen 
könnten. Aber es ist undenkbar, dass das In-
teresse an der Gleichstellung der Geschlech-
ter jemals stark genug sein könnte, um das 
zu rechtfertigen. [...] Wenn man also davon 
ausgeht, dass der Fötus eine Person ist, reicht 
das Interesse an der Gleichstellung der Ge-
schlechter nicht aus, um zu zeigen, dass eine 
Abtreibung moralisch gerechtfertigt ist.“21

Es sind meiner Überzeugung nach daher 
sowohl die Väter als auch die Gesellschaft 
insgesamt gefordert, für einen angemesse-
nen Ausgleich zu sorgen und diese Aufgabe 
von Frauen sowohl ideell als auch finanziell 
in gebührendem Maße zu würdigen. Frauen 
sollten dadurch gegenüber Männern jeden-
falls keine monetären und sozialen Nachtei-
le erfahren. Um dies zu ermöglichen, können 
beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle 
für alle Geschlechter ein hilfreicher Baustein 
sein, und natürlich sollten sich auch die Vä-
ter mit dem gleichen Engagement wie die 
Mütter an der Erziehung und Betreuung ih-
rer Kinder beteiligen.

Ebenso steht für mich außer Frage, dass 
jede Frau das unverfügbare Recht hat, da-
rüber zu entscheiden, ob und mit wem sie 
Geschlechtsverkehr haben möchte. Ich habe 
auch keinerlei Zweifel daran, dass sowohl 

Es sind meiner Überzeugung nach 
sowohl die Väter als auch die Gesellschaft 
insgesamt gefordert, für einen angemesse
nen Ausgleich zu sorgen und diese Aufgabe 
von Frauen sowohl ideell als auch finanziell 
in gebührendem Maße zu würdigen.
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mündige Männer als auch Frauen gleicher-
maßen prinzipiell dazu in der Lage sind, 
eigene selbstbestimmte und informierte 
Entscheidungen zu treffen. Die entschei-
dende Frage ist jedoch, ob es ein Recht auf 
„reproduktive Selbstbestimmung“ gibt, wel-
ches die schwangere Frau dazu berechtigt, 
einen bereits existierenden ungeborenen 
Menschen absichtlich zu töten oder töten zu 
lassen. Es ist die Bejahung dieser Frage, die 
ich für falsch halte und deren affirmative Be-
gründungen ich in dieser Abhandlung argu-
mentativ kritisieren möchte. 

1.2  Inhaltsübersicht

Zum Einstieg in die Diskussion werde ich 
zunächst eine Fassung des grundlegenden 
Arguments für das Recht auf Leben aller 
Menschen formulieren und kurz erläutern, 
welche zwei prinzipiellen Einwände da-
gegen erhoben werden können. Daran an-
schließend diskutiere ich die Frage, wodurch 
ein Mensch zu existieren beginnt, und argu-
mentiere für die These, dass aufgrund bio-
logischer und metaphysischer Erwägungen 
die Empfängnis, als metaphysisches Phä-
nomen mit unterschiedlicher biologischer 
Ausprägung, als der Beginn eines neuen 
individuellen menschlichen Wesens angese-
hen werden sollte. Dabei gehe ich ebenfalls 
auf die wichtigsten Einwände gegen mei-
ne Position ein und begründe, weshalb ich 
diese Gegenargumente für nicht stichhaltig 
erachte.

Im 4. Kapitel werde ich dann einen der 
zentralen Einwände gegen mein Ausgangs-
argument in seinen stärksten Ausprägun-
gen darstellen und die diesem Einwand zu 
Grunde liegenden Thesen kritisch bewer-
ten. Grundlegend hierbei sind verschiede-
ne funktionale Konzepte, die besagen, dass 
nicht alle Menschen Personen mit einem 
Recht auf Leben sind. Der Mensch wird bei 
dieser Sichtweise erst dann (oder wieder) zu 
einer Person, wenn das qualitative Niveau 
von bestimmten mentalen und kognitiven 
Fähigkeiten eine definierte Schwelle erreicht. 
Daran anschließend erörtere ich, welche ge-

nerellen konzeptionellen Probleme ich bei 
diesen Ansätzen sehe. Dabei argumentiere 
ich für die These, dass alle diese Konzep-
te, die zur Legitimierung eines Schwanger-
schaftsabbruchs vorgebracht werden, im-
plizit auch Infantizid sowie das Töten von 
entsprechend geistig schwer geschädigten 
Menschen rechtfertigen, sofern diese die für 
moralisch relevant erachteten Kriterien für 
ein Recht auf Leben nicht (mehr) erfüllen. 
Diese nach wie vor großteils als inakzepta-
bel angesehene Schlussfolgerung kann nur 
vermieden werden, indem das für ein Recht 
auf Leben geforderte Niveau dieser Befä-
higungen so weit abgesenkt wird, dass da-
durch auch Tiere mit im Vergleich zu Neu-
geborenen gleichen oder höheren mentalen 
und kognitiven Fähigkeiten, wie z. B. Rat-
ten, Schweine oder Hühner, erfasst werden. 
Daraus folgt wiederum, dass diesen Tieren 
dieselben Schutzrechte wie dem Menschen 
zuerkannt werden müssten – eine Schluss-
folgerung, die sicher ebenfalls nur wenige 
Menschen zu akzeptieren bereit sind und 
die ich weder theoretisch für akzeptabel 
noch praktisch für durchsetzbar halte.

Danach stelle ich diesen funktionalen 
Konzepten eine substanzbasierte Konzepti-
on gegenüber. Bei dieser Sichtweise konsti-
tuieren sich Personsein und damit ein Recht 
auf Leben dadurch, dass ein Wesen eine rati-
onale Natur aufweist. Dies bedeutet, dass es 
zu einer Art oder Spezies gehört, deren ge-
sunde Mitglieder das intrinsische Vermögen 
aufweisen, unter lebensfreundlichen Bedin-
gungen die für die speziesspezifische Natur 
konstitutive Veranlagung zur Ausbildung 
von rationalen und moralischen Befähigun-
gen zur Entfaltung zu bringen. Infolgedes-
sen wird auch das Gedeihen eines solchen 
Wesens im Regelfall entscheidend durch den 
Gebrauch dieser Befähigungen bestimmt. 
Entsprechend dieser Sichtweise wird ein 
Mensch somit nicht erst dann zu einem ra-
tionalen Wesen und damit zu einer Person, 
wenn er diese Fähigkeiten mit einem gefor-
derten Niveau erlangt hat und unmittelbar 
ausüben kann. Er ist vielmehr mit Beginn 
seiner Existenz und damit in jedem Stadium 
seiner Entwicklung ein rationales Wesen, 
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da seine rationale Natur sich wahrschein-
lich, wenn auch nicht notwendigerweise, 
bei der Entwicklung zu einem ausgewachse-
nen Menschen entfalten und verwirklichen 
wird. Zum Ende des 5. Kapitels verteidige 
ich diese Sichtweise wieder gegen die wich-
tigsten mir bekannten Einwände.

Das 6. Kapitel greift schlussendlich den 
zweiten zentralen Einwand in Form des 
Rechts auf körperliche Selbstbestimmung 
auf, welcher die Frage nach dem Person-
sein des ungeborenen Menschen zu umge-
hen versucht. Ausgangspunkt ist in diesem 
Fall ein Analogieargument der Philosophin 

Judith Jarvis Thomson. Neben den eher po-
puläreren Einwänden argumentiere ich auf 
Grundlage von verschiedenen ethischen 
Grundprinzipien für die These, dass dieses 
Argument, selbst wenn man die Analogie 
für das Argument zugesteht, fehlschlägt, 
und zeige auf, welche weiteren moralisch 
problematischen Implikationen sich aus den 
darin propagierten Annahmen ergeben.

Abschließend fasse ich die Schlussfol-
gerungen aus den vorherigen Kapiteln zu-
sammen und schließe meine Ausführungen 
mit einem letzten pragmatisch-historischen 
Argument ab.
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Nach einigen Vorbemerkungen habe ich zu-
nächst ein grundlegendes Argument für die 
prinzipielle Unzulässigkeit eines Schwanger-
schaftsabbruchs formuliert:

(P1) Einen unschuldigen oder schuldunfä-
higen Menschen absichtlich – d. h. entweder 
als Mittel zum Zweck oder als Selbstzweck – 
direkt oder indirekt zu töten, ist ausnahmslos 
moralisch falsch und unzulässig.

(P2) Ein ungeborener Mensch ist ein unschul-
diger bzw. schuldunfähiger Mensch.

(S1) Einen ungeborenen Menschen absichtlich 
direkt oder indirekt zu töten, ist ausnahmslos 
moralisch falsch und unzulässig.

(P3) Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine 
Handlung, bei der ein ungeborener Mensch 
absichtlich direkt oder indirekt getötet wird.

(S2) Ein Schwangerschaftsabbruch ist aus-
nahmslos moralisch falsch und unzulässig.

Daran anschließend habe ich eine Antwort 
auf die Frage nach dem Beginn der Existenz 
eines menschlichen Wesens formuliert. Da-
nach habe ich die These diskutiert, dass Per-
sonsein und eine RLU-Würde sich funktionell 
durch spezifische tatsächlich ausgeprägte 
mentale und kognitive sowie physische Be-
fähigungen konstituieren. Beispielhaft seien 
hier nochmals folgende Kriterien genannt: 
Empfindungsfähigkeit, der bewusste oder 
unbewusste Wunsch, am Leben zu bleiben, 
die Lebensfähigkeit außerhalb des Körpers 
der Mutter oder die Fähigkeit, sich der eigenen 
Existenz bewusst zu sein und ihr einen Wert 
zuschreiben zu können.

Nachdem ich die derzeit hauptsächlich 
diskutierten Konzepte für diese Sichtweise 
vorgestellt habe, wurden diese von mir be-
züglich ihrer Begründung kritisiert und ich 
habe versucht zu verdeutlichen, dass ich 

diverse Implikationen dieser Konzepte in 
moralischer Hinsicht für inakzeptabel halte. 
Entscheidend ist dabei Folgendes: Wenn mei-
ne Argumentation stichhaltig ist, dann führen 
alle diese Konzepte, die zur Legitimierung 
eines Schwangerschaftsabbruchs vorgebracht 
werden, zwangsläufig auch zur Zulässigkeit 
von Infantizid sowie zur Legitimierung des 
Tötens von geborenen Menschen jeden Alters, 
sofern diese entsprechend geschädigt sind 
und die für moralisch relevant erachteten 
Kriterien für ein Recht auf Leben nicht (mehr) 
erfüllen. Auch der Züchtung von unbewuss-
ten menschlichen Organersatzteillagern oder 
von genetisch manipulierten Menschen, die 
durch diese Eingriffe keine personalen Fähig-
keiten ausbilden können oder die ihr subjek-
tives Lebensglück durch die Verrichtung von 
Tätigkeiten erfahren, die gesunde Menschen 
normalerweise nicht ausführen möchten, 
kann auf Grundlage dieser Konzeptionen 
nicht prinzipiell widersprochen werden. Die-
se Konsequenzen widerlegen die jeweiligen 
Positionen selbstverständlich nicht. Wer auf 
deren Grundlagen jedoch einen Schwanger-
schaftsabbruch legitimieren möchte, scheint 
mir diese Schlussfolgerungen ebenfalls ak-
zeptieren zu müssen. 

Daran anschließend habe ich eine alter-
native Konzeption zur Begründung von Per-
sonsein und einer RLU-Würde vorgestellt, die 
sich nicht an einem definierten festgelegten 
Niveau von tatsächlich ausgeprägten Befähi-
gungen orientiert und daher alle moralisch 
problematischen Implikationen der funktio-
nalen Konzepte vermeidet. Diese Konzeption 
besagt, dass Personsein sich dadurch konsti-
tuiert, dass ein Wesen eine rationale Natur 
aufweist. Dies bedeutet, dass es zu einer Art 
oder Spezies gehört, deren gesunde Mitglie-
der das intrinsische Vermögen aufweisen, 
unter lebensfreundlichen Bedingungen die 
für die speziesspezifische Natur konstitutive 
Veranlagung zur Ausbildung von rationalen 
und moralischen Befähigungen zur Entfal-

7. Zusammenfassung und Schlussbemerkung
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tung zu bringen. Infolgedessen wird auch das 
Gedeihen eines solchen Wesens im Regelfall 
entscheidend durch den Gebrauch dieser 
Befähigungen bestimmt. Sofern ein solches 
Wesen daher in einer lebensfreundlichen 
Umgebung und frei von genetischen Defek-
ten oder sonstigen schädigenden Einflüssen 
heranwächst, wird es sich gemäß seiner Natur 
zu einem moralisch verantwortlichen Subjekt 
entwickeln. 

Nachfolgend habe ich diverse Einwände 
gegen diese Konzeption diskutiert und argu-
mentiert, dass diesen entweder ein falsches 
oder verzerrtes Verständnis der von mir vor-
gestellten Sichtweise zugrunde liegt oder die 
metaphysischen Grundlagen, welche für die 
substanzbasierte Konzeption entscheidend 
sind, nicht adäquat berücksichtigt wurden. 
Wenn meine Erwiderung auf diese Einwän-
de erfolgreich ist, dann folgt daraus, dass 
die substanzbasierte Konzeption mindestens 
ebenso gut rational begründet ist und damit 
vertreten werden kann wie konkurrierende 
Sichtweisen.

Im letzten Teil habe ich das zweite grund-
legende Argument für die Zulässigkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs einer Kritik unter-
zogen. Entscheidend für dieses Argument ist 
die These, dass selbst unter der Annahme, dass 
der ungeborene Mensch von der Empfängnis 
an eine Person mit einem Recht auf Leben 
ist, ein Schwangerschaftsabbruch zumindest 
unter juristischen Gesichtspunkten prinzipi-
ell erlaubt sein sollte. Dies wird dadurch zu 
begründen versucht, dass zwar auch jeder 
ungeborene Mensch möglicherweise eine 
Person ist, aber die Frau ebenso ein Recht 
auf körperliche Selbstbestimmung hat und 
das Recht auf Leben eines (ungeborenen) 
Menschen nicht den juristischen Anspruch 
zur Nutzung oder gar anhaltenden Nutzung 
des Körpers bzw. der Organe eines anderen 
Menschen einschließt. Daraus wird dann 
geschlussfolgert, dass ein Schwangerschafts-
abbruch und damit der todbringende Entzug 
der Nutzung des Körpers bzw. der Organe der 
Frau, zumindest juristisch, erlaubt sein sollte. 
Nachdem ich die meiner Einschätzung nach 
stärkste Version dieses Arguments formuliert 
habe, habe ich erläutert, warum ich das dieser 

These zugrunde liegende Analogieargument 
prinzipiell und damit sowohl bezüglich der 
Übertragung auf eine Schwangerschaft als 
auch die Schlussfolgerung im Ausgangsar-
gument für unzulässig halte. Grundlegend 
hierbei war die Anwendung des Prinzips der 
Doppelwirkung sowie die Unterscheidung 
von positiven und negativen Rechten und 
Pflichten. Selbst unter Berücksichtigung der 
zugestandenen Voraussetzungen kann ein 
Schwangerschaftsabbruch daher auch mit die-
sem Argument nicht gerechtfertigt werden.

Zum Abschluss dieser Abhandlung möch-
te ich noch ein letztes pragmatisch-histori-
sches Argument anführen. Was lehrt uns 
schlussendlich die Geschichte? Sollten wir 
ausnahmslos allen Menschen von der Emp-
fängnis bis zu ihrem in der Regel natürlichen 
Tod ein Recht auf Leben zugestehen und sie 
gleichermaßen als Personen mit unüberbiet-
barem moralischem Wert behandeln? Oder 
sollten wir die Menschheit in zwei Gruppen 
unterteilen und damit in jene, denen diese 
Schutzrechte zustehen, und jene, denen diese 
nicht zustehen?

Im Verlauf der Geschichte haben immer 
wieder Menschen mit entsprechender Macht 
die Menschheit in diese zwei Klassen einge-
teilt und wann immer dies geschehen ist, war 
es falsch und es folgte eine unfassbare Katas-
trophe. Es führte zur Unterdrückung bis hin 
zur Versklavung von Frauen, von Menschen 
anderer Hautfarbe sowie zur systematischen 
Tötung von (neu-)geborenen Menschen mit 
körperlichen und geistigen Einschränkungen. 
Oder es wurden Menschen auch nur auf-
grund ihres Geschlechts benachteiligt oder 
gar getötet – vor allem Letzteres in Form von 
Infantizid, eine Sitte, die z. B. in der Antike 
sowie im römischen Reich weit verbreitet war 
und auch heute noch in Ländern wie China, 
Indien oder Pakistan praktiziert wird.

Bei einem Schwangerschaftsabbruch ha-
ben wir eine vergleichbare Situation. Auch 
hier werden von den „mächtigen“ bzw. ge-
borenen gesunden Menschen die wehrlosen, 
verwundbaren, noch unterentwickelten und 
oft auch geschädigten ungeborenen Menschen 
aus der Menge derer, denen diese grundle-
genden Schutzrechte zugestanden werden, 
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heraus definiert. Warum sollte sich diese 
exklusivistische Konzeption im Gegensatz 
zur inklusivistischen entgegen aller histo-
rischen Erfahrung in diesem einen Fall als 
korrekt erweisen? Ich sehe jedenfalls keine 
Anhaltspunkte dafür. Auch dieser Sachverhalt 
spricht daher offenkundig für die inklusi-
vistische Konzeption und die Gewährung 

von Schutzrechten für alle Menschen in aus-
nahmslos allen Stadien ihrer Entwicklung 
und unabhängig vom Gesundheitszustand, 
vom Grad der Abhängigkeit sowie den tat-
sächlich ausgeprägten Eigenschaften oder 
Befähigungen, die moralisch verantwortliche 
Menschen aufweisen.




